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Info-Brief 1 / 2020 
Neues im Betreuungsrecht 

 
 

1. Regelbedarfe für das Jahr 2020 
Anhebung des Regelsatzes um ca. 2 Prozent 

 

Hartz IV Regelbedarf Übersicht nach Regelbedarfsstufen 
Bedarf 2020 2019 2018 

Regelbedarf für Alleinstehende/ Alleinerziehende 
(Regelbedarfsstufe 1) 

432 € 424 € 416 € 

Volljährige Partner innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft 
(Regelbedarfsstufe 2) 

389 € 382 € 374 € 

Erwachsene Behinderte in stationären Einrichtungen 
(Regelbedarfsstufe 3) 

339 € 339 € 332 € 

RL unter 25-Jährige im Haushalt der Eltern / Strafregelleistung 
für ohne Zustimmung ausgezogene U 25’er 
(Regelbedarfsstufe 3) 

345 € 339 € 332 € 

Kinder 14 bis unter 18 Jahre 
(Regelbedarfsstufe 4) 

328 € 322 € 316 € 

RL für Kinder von 6 bis unter 14 Jahre 
(Regelbedarfsstufe 5) 

308 € 302 € 296 € 

Kinder 0 bis 5 Jahre 
(Regelbedarfsstufe 6) 

250 € 245 € 240 € 

Kinder 0 bis 5 Jahre 
(Regelbedarfsstufe 6) 

245 €     240 € 

 
 

 

2. Zum Bundesteilhabegesetz: Übergangsregelung in § 140 SGB XII 
zur einmaligen Verhinderung einer Zahlungslücke 

 
Zur einmaligen Verhinderung einer Zahlungslücke für Menschen mit Behinderung, 

die in einer „sonstigen Wohnform“ (ehemals stationäre Einrichtung) untergebracht 

sind, wurde vom Gesetzgeber in § 140 SGB Abs. 1 XII geregelt, dass einmalig im 

Januar 2020 eine zufließende Rentenzahlung oder andere am Monatsende 

zufließenden regelmäßigen Einkünfte nicht an die Hilfe zum Lebensunterhalt oder die 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII angerechnet 

werden dürfen.  

 

Es ist davon auszugehen, dass das nicht jeder SGB XII Leistungsträger im Blick hat 

und umsetzt.  
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3. Doppelmieten im SGB II – BSG stellt den Anspruch als KdU klar 
 
Bisher hat das Bundessozialgericht (BSG) immer den Anspruch vertreten, 

Doppelmieten könnten nicht übernommen werden, weil Unterkunftskosten (KdU) 

immer nur die der derzeit gegenwärtig bewohnten Wohnungen sein könnten. Daher 

war strittig, ob Doppelmieten Wohnungsbeschaffungskosten (nach § 22 Abs. 6 SGB 

II) sind oder „tatsächliche Unterkunftskosten“ nach § 22 Abs. 1 S. 1 SGB II.  So hatte 

das LSG Niedersachsen-Bremen mit Urteil vom 26.06.2019, L 13 AS 189/18 Kosten 

für doppelte Mietzahlungen anlässlich eines Umzugs als 

Wohnungsbeschaffungskosten i. S. des § 22 Abs. 6 SGB II qualifiziert und das LSG 

Nordrhein-Westfalen, 13.09.2018 - L 6 AS 2540/16 als tatsächlich anfallende 

Unterkunftskosten.   

 

Dazu eine Entscheidungsanalyse zum Urteil des LSG NRW: 

https://tinyurl.com/y3oxw7jx  

 

Das BSG hat nun den Anspruch auf Doppelmieten als tatsächliche KdU bestätigt und 

damit endlich den Weg frei gemacht zur Übernahme von Doppelmieten, wenn z.B. 

die alte Wohnung nicht gekündigt werden kann und sollte, weil z.B. noch keine 

Anschlusswohnung vorhanden ist, die neue Wohnung noch renoviert werden muss 

oder eine Frau aus einer alleine bewohnten Wohnung ins Frauenhaus flüchtet und 

nun diese Wohnung und das Frauenhaus als KdU übernommen werden muss.  

Das BSG Urteil v. 30.10.2019 - B 14 AS 2/19 R in dem Doppelmieten als KdU 

anerkannt werden, die Aufwendungen unvermeidbar und konkret angemessen sind. 

 

Terminsbericht hier: 

https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Verhandlungen/DE/2019/2019_10_30_B_14_

AS_02_19_R.html 

 

4. Heim oder Betreuer: Wer ist für die Verwaltung der Barbeträge 
verantwortlich? Hinweis auf die Rechtslage ab 01.01.2020 

Systemwechsel zum 1.1.2020 – Trennung von Fachleistung und 
existenzsichernder Leistung führt zu neuen Aufgaben des 
rechtlichen Betreuers 

Am 01.01.2020 tritt die 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Mit diesem 
Reformschritt wird die Eingliederungshilfe vom SGB XII (Sozialhilfe) in den Teil 2 des 
SGB IX überführt. Dieser Teil 2 ist betitelt mit „Besondere Leistungen zur 
selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen 
(Eingliederungshilferecht)“. 
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Mit dieser Überführung in das SGB IX wird mit dem Teil 2 ein neues eigenes 
Leistungsrecht für die Eingliederungshilfe geschaffen, in dem klar zwischen 
Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen getrennt wird. 
Eingliederungshilfeleistungen sind dann nur noch Fachleistungen; nur diese können 
dann von den Leistungserbringern mit den Eingliederungshilfeträger abgerechnet 
werden. 

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts richten sich dann nach den 
allgemeinen Vorschriften des SGB XII – also je nach Vorliegen der Voraussetzungen 
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) oder Grundsicherung im Alter und 
dauerhafter Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) oder Grundsicherungsleistungen 
nach SGB II („Hartz IV), falls Erwerbsfähigkeit noch gegeben ist. 

Was wird 2020 mit dem Barbetrag? 

Diese Aufsplittung in Fach- und existenzsichernde Leistungen hat auf die 
„Barbetragsproblematik“ folgende Auswirkungen: 

Für viele Bewohner in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe ist er eine 
wichtige Größe: der Barbetrag. Darüber können sie in der Regel frei verfügen und 
persönliche Dinge kaufen, von Musik-CDs über Süßigkeiten bis zu Kosmetikartikel. 
Der zurzeit gültige Barbetrag beträgt 112,30 EUR, das sind gemäß § 27b SGB XII 27 
Prozent der Regelbedarfsstufe 1. Er stellt einen teilweisen Ausgleich dafür dar, dass 
hilfebedürftige Menschen in stationären Einrichtungen keinen Regelsatz erhalten und 
ohne Barbetrag ohne verfügbare finanzielle Mittel dastehen würden. 

Mit der Trennung von Fachleistung der Eingliederungshilfe und Lebensunterhalt wird 
es ab dem Jahr 2020 in der neuen Wohnform als Nachfolgeregelung zur heutigen 
stationären Einrichtung keinen Barbetrag mehr geben. Allerdings fällt der Barbetrag 
nicht ersatzlos weg, sondern er wird durch den an die Leistungsberechtigten in der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu zahlenden Regelsatz ersetzt. 
Dies ist die Konsequenz der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
untereinander und unabhängig von der Wohnform. Leben sie in Wohnungen, 
erhalten sie bereits heute einen monatlichen Regelsatz und keinen Barbetrag. Dies 
wird ab 2020 auch für Menschen mit Behinderungen in der neuen Wohnform gelten, 
welche die heutige stationäre Einrichtung ablöst. 

Aufgrund der Trennung der bislang in stationären Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe erbrachten Komplexleistung entfallen die derzeit bestehenden 
Unterschiede in der Deckung der Lebensunterhaltsbedarfe nach dem Vierten Kapitel 
des SGB XII (Grundsicherung) bei Leistungsberechtigten, die in stationären 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe untergebracht sind, gegenüber 
Leistungsberechtigten, die in Wohnungen leben. 

Für den notwendigen Lebensunterhalt nach § 27a Absatz 1 Satz 1 SGB XII von 
Erwachsenen bedeutet dies, dass alle für die Gewährleistung des soziokulturellen 
Existenzminimums erforderlichen Aufwendungen durch die Bedarfe nach dem 
Vierten Kapitel des SGB XII zu decken sind. Dies sind insbesondere Ernährung, 
Kleidung, Körperpflege, Hausrat und Wohnungsausstattung einschließlich Fernseher 
und Computer, sowie Haushaltsenergie ohne die auf Heizung und Erzeugung von 
Warmwasser entfallenden Anteile und persönliche Bedürfnisse des täglichen 
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Lebens, wozu auch in vertretbarem Umfang eine Teilhabe am sozialen und 
kulturellen Leben in der Gemeinschaft zählt. Darin eingeschlossen sind alle durch die 
Regelbedarfe abgedeckten Bedarfslagen, die hierfür erforderlichen Aufwendungen 
sind aus dem monatlichen Regelsatz zu finanzieren. 

Ab dem Jahr 2020 gilt dies auch für Menschen mit Behinderungen, die heute in einer 
stationären Einrichtung leben. Diesem Personenkreis sind neben dem Regelsatz 
nach der ab 1.1.2020 für diesen Personenkreis geltenden Regelbedarfsstufe 2 alle 
weiteren Lebensunterhaltsbedarfe nach dem Vierten Kapitel des SGB XII 
anzuerkennen, für die im Einzelfall die Voraussetzungen erfüllt werden. Dies schließt 
Bedarfe für Unterkunft und Heizung mit ein. 

Damit die Leistungsberechtigten wieder in den Genuss eines Barbetrags zur 
persönlichen Verfügung kommen können, wird in der Gesamtplankonferenz auch 
darüber beraten, welchen Anteil vom Regelsatz der Leistungsanbieter für seine 
Leistungen erhält und welcher Anteil den Leistungsberechtigten danach als 
Bargeldleistung für die Deckung der vom Leistungsanbieter nicht abgedeckten 
persönlichen Bedarfen verbleibt. Dies ist ausdrücklich im § 121 Abs. 4 Ziffer 6 SGB 
IX in der Fassung ab 1.1.2020 so festgelegt. Das Beratungsergebnis wird im 
Gesamtplan, der dann Grundlage für den Verwaltungsakt ist, dokumentiert und 
dadurch rechtlich verbindlich. Gleichzeitig wird mit der Beratung in der 
Gesamtplankonferenz auch Transparenz und Kontrolle darüber hergestellt, für 
welche Leistung der Leistungsanbieter Beträge in welcher Höhe in Rechnung stellt, 
die dann aus dem monatlichen Regelsatz zu finanzieren sind. 

Auswirkungen auf die rechtliche Betreuung 

Für die rechtliche Betreuung bedeutet dies, dass bereits vor dem Jahreswechsel vom 
rechtlichen Betreuer dafür gesorgt werden muss, dass 

 ein Antrag auf Grundsicherungsleistungen gestellt wird 
 ggfs. ein Konto eingerichtet wird, auf das die existenzsichernden Leistungen 

eingezahlt werden 
 mit dem Leistungserbringer entsprechende Verträge/Vertragsänderungen 

hinsichtlich der Wohnleistungen erstellt werden bzw. dass bei Zugang von 
Schreiben des Leistungserbringers diese geprüft und unterzeichnet werden 

 bei Teilhabeplan- bzw. Gesamtplankonferenz die Rechte des Betreuten 
gewahrt werden bzw. seinen Wünschen entsprochen wird 

 … und vieles mehr, was evtl. jetzt noch gar nicht absehbar ist, weil in den 
einzelnen Bundesländern die Rahmenverträge usw. noch nicht ausgehandelt 
sind. 

 


